
Codex des MICHAELIS BUNDES

Den zentralen  Kern, die absolute Zahlungssi-
cherheit zu gewährleisten, versprechen sich die 
Teilnehmer mit ihrem Beitritt gegenseitig.

Mit dem Beitritt zum MICHAELIS BUND 
verpflichten sich die Teilnehmer, ihr Wirken an 
den guten Sitten ehrenwerter Kaufleute auszurich-
ten.

Sie handeln nach Treu und Glauben, nach den 
Tugenden der Wahrheit und Klarheit.

Die Teilnehmer fühlen sich verantwortlich für das 
Ansehen in der Öffentlichkeit. 

Immer weniger Unternehmen fühlen sich an ihre eingegangenen Verpflichtungen gebunden. So werden 
Aufträge ausgelöst, die nicht oder nur sehr schleppend bezahlt werden. Die Folge ist, dass Auftragneh-
mer ihrerseits in Zahlungsnöte kommen.

Um dieser Spirale ein Ende zu bereiten, wurde der MICHAELIS BUND ins Leben gerufen. Die Mit-
glieder sind mit ihrem Beitritt für alle neu ausgelösten Aufträge an ein unbedingtes Zahlungsversprechen 
gebunden. 

Ein Stufenplan, der mit einer einjährigen Novizenschaft beginnt, führt bei den Mitgliedern Zug um Zug 
zu einer besseren Liquidität.

Sie werden zurecht einwenden, dass eine durch den Auftragnehmer erbrachte mangelhafte Produkt- oder 
Leistungsqualität sicher keine bedingungslose Zahlung des Auftraggebers zur Folge hat. Damit haben Sie 
völlig recht. Doch, und darin liegt der entscheidende Punkt, muss der Auftraggeber sein Zahlungsver-
sprechen einhalten, indem er den Rest der vereinbarten Summe auf  ein Anderkonto bei einem Anwalt 
oder Notar des  MICHAELIS BUNDES vor Ort hinterlegt.

Nun haben beide das restliche Geld nicht und werden sich sehr schnell mit dem Schiedsrichter einigen. 
Gelingt eine Einigung nicht, führt der Schiedsrichter auf  Grund der Sachlage eine Entscheidung herbei.  
Das Ganze läuft in einem Bruchteil der Zeit ab, die ein ordentliches Gerichtsverfahren verschlingt. Au-
ßerdem sind die Kosten nur ein Bruchteil der eines ordentlichen Gerichtsverfahrens.

Wir laden Sie ein, Mitglied im MICHAELIS BUND zu werden. Nach Ihrem Beitritt geben wir Ihnen 
weitere Hinweise, wie Sie Ihre Auftraggeber in die Zahlungspflicht nehmen.

Senden Sie uns dazu bitte den nachstehend aufgeführten Aufnahmeantrag ausgefüllt zu.

Vielen Dank und beste Grüße.

Ihr Reinhold Hartmann 

Aufnahmeantrag
Bitte per Post senden (MICHAELIS BUND - Karl-Heine-Str. 99 - 04229 Leipzig) oder faxen an (0341/49 12 326) 

Vorname

Name

Geburtstag

Funktion

Organisation

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

Telefax

Mobil

E-Mail

Web

Ich möchte für mein/e Unternehmen/Organisation die Mitglied-
schaft im MICHAELIS BUND erwerben.

Meine Mitarbeiteranzahl beträgt: 

 

Ort, Datum Unterschrift

Bitte senden Sie mir den Mitgliedervertrag zu.
Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf.

Bemerkungen



Aufnahmeantrag
Bitte per Post senden (MICHAELIS BUND - Karl-Heine-Str. 99 - 04229 Leipzig) oder faxen an (0341/49 12 326) 

Vorname

Name

Geburtstag

Funktion

Organisation

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

Telefax

Mobil

E-Mail

Web

Leistung wird erst dann zum Wert, wenn sie bezahlt ist!

Ihr Beitrag
Die Mitgliedsbeiträge (in Euro) sind an der 
Unternehmensgröße orientiert.

Initiator
Reinhold Hartmann
Karl-Heine-Straße 99 
04229 Leipzig  

Telefon (0341) 49 12 412
Telefax (0341)  49 12 326
E-Mail info@michaelis-bund.de
Web www.michaelis-bund.de
 

Erklärung
Der MICHAELIS-BUND ist eine tolerante, 
basierend auf  den freiheitlichen Grundrechten des 
Menschen basierende Organisation, deren Mitglie-
der sich freiwillig zum Zweck der Zahlungssicher-
stellung zusammengeschlossen haben.

Die Mitglieder versichern,  dass sie nicht die „Tech-
nologie von L. Ron Hubbard“ anwenden, lehren 
oder in sonstiger Weise verbreiten. 

LEIPZIG

Ludwigsburg

Freiberufler 15,00 / Monat
bis 5 Mitarbeiter 15,00 / Monat
6 bis 15 Mitarbeiter 25,00 / Monat
16 bis 25 Mitarbeiter 40,00 / Monat
26 bis 50 Mitarbeiter 65,00 / Monat
51 bis 100 Mitarbeiter 100,00 / Monat
101 bis 500 Mitarbeiter 200,00 / Monat
über 500 Mitarbeiter 400,00 / Monat

zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 
derzeit 16 %.

Abläufe und Regeln (Auszug)

Schritte zur Mitgliedschaft
1. Sie entscheiden Sie sich für die Mitgliedschaft 
 und reichen die Antragsunterlagen mit Ihrer  
 Unterschrift versehen ein. 
2. Nach interner  Prüfung erhalten Sie mit Frist von  
 einer Woche unsere Entscheidung über die  
 Annahme (i.d.R.) oder Ablehnung.
3. Ein rechtlicher Anspruch auf  Mitgliedschaft  
 besteht nicht. 

Schritte innerhalb der Mitgliedschaft
1. Sie erhalten für 12 Monate den Status eines 
 Novzen. Sie haben damit die Erlaubnis, das  
 Basislogo (rot) auf  all Ihren Geschäftspapieren,  
 Ihrer Web-Präsenz, oder anderen Medien, 
 die eine Außenwirkung haben, zu verwenden. 
2. Als Novize verpflichten Sie sich, alle innerhalb des  
 Bundes beautragten Lieferungen und  Leistungen  
 in der vereinbarten Frist zu bezahlen. Ist nichts  
 vereinbart, erfolgt Ihre Zahlung innerhalb von 10  
 Tagen nach Leistungsabnahme oder Erhalt der   
 Ware. Ab Status Master in Gold regeln Sie all Ihre  
 externen Geschäfte im gleichen Kontext. So haben  
 Sie 3 Jahre Zeit Ihre Liquidität aufzubauen.

3. Nach einem Jahr reibungsloser Novizenschaft  
 werden Sie in den Kreis der Master aufgenommen.  
 Fühlen Sie sich dazu noch nicht in der Lage, steht  
 es Ihnen frei, die Zeit als Novize Ihrerseits zu  
 verlängern.
4. Als Master erhalten Sie jährlich ein neues  
 Statuslogo in Bronze, Silber, Gold und weitere. 

Wenn nicht bezahlt wird
Als Auftragnehmer haben Sie das Recht, sich über ein 
anderes Mitglied zu beschweren, wenn dessen Zahlung 
nicht vereinbarungsgemäß bei Ihnen eingeht.

Da im momentanen Geschäftsverkehr Zahlungen zu-
rückkgehalten werden, weil die Qualität (angeblich oder 
tatsächlich) nicht stimmt, versuchen Sie, sich zunächst 
mit diesem zu einigen. 

Gelingt die Einigung innerhalb einer kurzen Frist nicht, 
so kann die Zentrale gebeten werden, die Schlichtungs- 
oder Schiedsfunktion auszuüben. Ein autorisierter 
Anwalt wird als Schiedsrichter tätig.

Bevor das Schiedsverfahren eröffnet wird, fordert der 
Schiedsrichter den Schuldner auf, die strittige Summe 
auf  ein Anderkonto zu bezahlen.

Das Ziel hierbei ist, dass beide Parteien an einer 
schnellen, schiedsrichterlichen Lösung interessiert sein 
müssen, da das Geld für beide Seiten blockiert ist.

Die Kosten dafür trägt grundsätzlich der Unterlegene. 
Gibt es eine gütliche Einigung, so tragen die Parteien die 
Kosten nach der Einigungsquote.

Stellt die Schlichtungs- oder Schiedsstelle ein Fehlverhal-
ten eines der beiden Mitglieds-Parteien fest, so erfolgt 
eine Abmahnung. Im Wiederholungsfall eine Rückstu-
fung in den Novizenstatus mit neuerlicher Probezeit 
von einem Jahr. 

Verstößt das Mitglied erneut, dann hat dies den Aus-
schluss aus dem Bund zur Folge.

Die Parteien unterwerfen sich schon heute, bei 
Klärungsbedarf, der Auflage der Zentrale, Einsicht in 
die dem in Rede stehenden Rechtsgeschäft zugrunde 
liegenden Unterlagen zu gewähren.


